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Vexfaſſung

für

das Großherzogthum Baden ,

gegeben von Großherzog Car !

am 22 . Auguſt 1818 ,

mit den durch ſpätere Geſetze, feſtgeſtellten Abänderungen
und Zuſätzen .

I

Von dem Großherzog und der Regierung im

Allgemeinen .

§ 1. Das Großherzogthum bildet einen Beſtandtheil des deut

ſchen Bundes .

2 Alls organiſchen Beſchlüſſe der Bundesverſammlung , welche
die verfaſſungsmäßigen Verhältniſſe Deutſchlands oder die Verhält —

65 deutſcher Staatsbürger im Allgemeinen betreffen , machen einen

Theil des badiſchen Staatsrechts aus , und werden für alle Klaſſen
von Landesangehörigen verbindlich, nachdem ſie von dem Staats⸗

oberhaupt verkündet worden ſind .

§ 3. Das Großherzogthum iſt untheilbar und unver —

in allen ſeinen Theilen .
§ 4 . Die Regierung des Landes iſt erblich in der Groß —

aten Familie nach den Beſtimmungen der Declaration

vom 4. October 1817, die als Grundlage des Haus —
geſetzes einen weſentlichen e der Verfaſſung bil —

den und als wörtlich in gegenwärtiger Urkunde aufgenommen
betrachtet werden ſoll .

§ 5. Der Großherzog vereinigt in Sich alle Rechte der

ccccc



8 Verfaſſungs - Urkunde .

Staatsgewalt und übt ſie unter den in dieſer Verfaſſungs —
Urkunde feſtgeſetzten Beſtimmungen aus .

Seine Perſon iſt heilig und unverletzlich .
§ 6. Das Großherzogthum hat eine ſtändiſche Verfaſſung .

II

Staatsbürgerliche und politiſche Rechte der Badener ,
und beſondere Zuſicherungen .

§ 7 . Die ſtaatsbürgerlichen Rechte der Badener ſind
gleich in jeder Hinſicht , wo die Verfaſſung nicht namentlich
und ausdrücklich eine Ausnahme begründet .

Die Großherzoglichen Staatsminiſter und ſämmtliche
Staatsdiener ſind für die genaue Befolgung der Verfaſſung
verantwortlich .

§. S. Alle Badener tragen ohne Unterſchied zu allen
öffentlichen Laſten bei . Alle Befreiungen von directen oder
indirecten Abgaben bleiben aufgehoben .

§ 9. ach der jetzigen , durch das Geſetz vom 17. Februar 1849,
Reg. ⸗Bl. Nr . VII , Seite 75 feſtgeſetzten Faſſung des Abſatzes J. ) Alle
Staatsbürger ohne Unterſchied der Religion haben zu allen
Civil⸗ und Militärſtellen und Kirchenämtern ihrer Confeſſion
gleiche Anſprüche . “)

Alle Ausländer , welchen Wir ein Staats - Amt konfe —
riren , erhalten durch dieſe Verleihung unmittelbar das In⸗
digenat .

§ 10 . Unterſchied in der Geburt und der Religion be —
gründet mit der für die Standesherrlichen Familien durch die
Bundes - Acte gemachten Ausnahme keine Ausnahme der Mi —
litär⸗Dienſtpflicht .

§ 11 . Für die bereits für ablöslich erklärten Grund —
laſten und Dienſtpflichten und alle aus der aufgehobenen
Leibeigenſchaft herrührenden Abgaben ſoll durch ein Geſetz
ein angemeſſener Abkaufs - Fuß regulirt werden .

§ 12 . Das Geſetz vom 14 . Auguſt 1817 über die Weg⸗
zugs⸗Freiheit wird als ein Beſtandtheil der Verfaſſung an —
geſehen .

§ 13 . Eigenthum und perſönliche Freiheit der Badener

) Die urſprüngliche Faſſung des Abſ . 1 des § 9 lautete : „Alle
Staatsbürger von den drei chriſtlichen Confeſſionen haben zu allen Eivil —⸗
und Militärſtellen und Kirchenämtern gleiche Anſprüche . “
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ſtehen für alle auf gleiche Weiſe unter dem Schutze der Ver —

faſſung .
§ 14 . Die Gerichte ſind unabhängig innerhalb der

Gränzen ihrer Competenz .
Alle Erkenntniſſe in bürgerlichen Rechtsſachen müſſen von

den ordentlichen Gerichten ausgehen .
Der Großherzogliche Fiskus nimmt in allen aus privat —

rechtlichen Verhältniſſen entſpringenden Streitigkeiten Recht
vor den Landes - Gerichten .

Niemand kann gezwungen werden , ſein Eigenthum zu

öffentlichen Zwecken abzugeben , als nach Berathung und Ent —

ſcheidung des Staats - Miniſteriums , und nach vorgängiger
Entſchädigung .

§ 15 . Niemand darf in Criminal - Sachen ſeinem ordent —

lichen Richter entzogen werden .

Niemand kann anders als in geſetzlicher Form verhaftet
und länger als zweimal 24 Stunden im Gefängniß feſtge —
halten werden , ohne über den Grund ſeiner Verhaftung ver —

nommen zu ſein .
Der Großherzog kann erkannte Strafen mildern oder ganz

nachlaſſen , aber nicht ſchärfen .
§ 16 . Alle Vermögens - Confiscationen ſollen abgeſchafft

werden .

§ 17. Die Preßfreiheit wird nach den künftigen Beſtimmungen
der Bundesverſammlung gehandhabt werden .

§ 18 . Jeder Landes - Einwohner genießt der ungeſtörten
Gewiſſensfreiheit und in Anſehung der Art ſeiner Gottes —

verehrung des gleichen Schutzes .
§ 19 . ach der jetzigen , durch das Geſetz vom 17. Februar 1849 ,

Reg. Bl . Nr . VIT , Seite 75 feſtgeſetzten Faſſung . ) Die politiſchen
Rechte aller Religionstheile ſind gleich . “)

§ 20 . Das Kirchengut und die eigenthümlichen Güter

und Einkünfte der Stiftungen , Unterrichts - und Wohlthätig —
keitsanſtalten dürfen ihrem Zwecke nicht entzogen werden .

§ 21 . Die Dotationen der beiden Landes - Univerſitäten
und anderer höherer Lehranſtalten , ſie mögen in eigenthüm —
lichen Gütern und Gefällen , oder in Zuſchüſſen aus der all⸗
gemeinen Staats - Caſſe beſtehen , ſollen ungeſchmälert bleiben .

§ 22 . Jede , von Seite des Staats gegen ſeine Gläubiger
übernommene , Verbindlichkeit iſt unverletzlich .

4) Die urſprüngliche Faſſung des C. 19 lautete : „ Die politiſchen

Rechte der drei chriſtlichen Religionstheile ſind gleich . “
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Das Inſtitut der Amortiſations - Caſſe wird in ſeiner Ver —

faſſung aufrecht erhalten .
§ 23 . Die Berechtigungen , die durch das Edict vom

23 . April 1818 den dem Großherzogthum angehörigen ehe —
maligen Reichsſtänden und Mitgliedern der vormaligen un —
mittelbaren Reichsritterſchaft verliehen worden ſind , bilden
einen Beſtandtheil der Staats - Verfaſſung .

§ 24 . Die Rechtsverhältniſſe der Staatsdiener ſind in
der Art , wie ſie das Geſetz vom heutigen feſtgeſtellt hat ,
durch die Verfaſſung garantirt .

§ . 25 . Die Inſtitute der weltlichen und geiſtlichen Witt —

wen⸗Caſſe und der Brand Verſicherung ſollen in ihrer bis —

herigen Verfaſſung fortbeſtehen , und unter den Schutz der

Verfaſſung geſtellt ſein .

III .

Ständeverſammlung . Rechte und Pflichten der

Ständeglieder .

26 . Die Landſtände ſind in zwei Kammern abgetheilt .
27 . Die Erſte Kammer beſteht :

I . aus den Prinzen des Großherzoglichen Hauſes ,
2. aus den Häuptern der Standesherrlichen Familien ,
3. aus dem Landes⸗Biſchof und Einem vom Großherzog

lebenslänglich ernannten proteſtantiſchen Geiſtlichen
mit dem Range eines Prälaten ,

4. aus Acht Abgeordueten des Grundherrlichen Adels ,
5. aus Zwei Abgeordneten der Landes - Univerſitäten ,
6. aus den vom Großherzog , ohne Rückſicht auf Stand

und Geburt , zu Mitgliedern dieſer Kammer er —
ernannten Perſonen .

§ 28 . Die Prinzen des Hauſes und die Standesherren
treten , nach erlangter Volljährigkeit , in die Stände - Verſamm⸗
lung ein . Von denjenigen Standesherrlichen Familien , die
in mehrere Zweige ſich theilen , iſt das Haupt eines jeden
Familien - Zweigs , der im Beſitz einer Standesherrſchaft ſich
befindet , Mitglied der Erſten Kammer .

Während der Minderjährigkeit des Beſitzers einer Standes —
herrſchaft ruhet deſſen Stimme .

Die Häupter der adeligen Familien , welchen der Groß —
herzog eine Würde des hohen Adels verleihet , treten , gleich

οσο
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den Standesherren , als erbliche Landſtände in die Erſte
Kammer . Sie müſſen aber ein nach dem Rechte der Erſt —
geburt und der Lineal - Erbfolge erbliches Stamm - oder Lehn⸗
gut beſiten , das in der Grund - und Gefällſteuer , nach Ab —

zug des Laſten - Capitals , wenigſtens zu 300,000 Gulden an —

geſchlagen iſt .
§ 29 . Bei der Wahl der Grundherrlichen Abgeordneten

ſind ſämmtliche adelige Beſitzer von Grundherrſchaften , die

das Alſte Lebensjahr Aüs eßt und im Lande ihren Wohn⸗
ſitz haben , fünmfahig. Wählbar ſind alle ſtimmfähigen Grund —

die das 25ſte Lebenssahr zurückgelegt haben . Jede
Wahl gilt für acht Jahre . Alle vier Jahre tritt die Hälfte
der grundherrlichen Deputirten aus .

Adeligen Güterbeſitzern kann der Großherzog die Stimm —

fähigkeit und Wählbarkeit bei der Grundherren - Wahl beilegen ,
wenn ſie ein Stamm - oder Lehngut beſitzen , das in der Grund —

und Gefäll - Steuer , nach Abzug des Laſten⸗ Capitals , wenig⸗
ſtens auf 60,000 Gulden angeſchlagen iſt , und nach dem

Rechte der Erſtgeburt nach der Lineal —Erbfolge vererbt wird .

5 § 30 In Ermangelung des Landes - Biſchofs tritt der

Visthums⸗Verweſer in die Stände - Verſammlung .
§ 31 . Jede der beiden Landes - Univerſitäten wählt ihren

Abgeordneten auf vier Jahre aus der Mitte der Profeſſoren
oder aus der Zahl 4r Gelehrten oder Staatsdiener des

Landes nach Willkür . Nur die ordentlichen Profeſſoren ſind
ſtimmfähig .

Beide Abgeordnete der Univerſitäten , ſie mögen die zunächſt
Gewählten , oder wegen deren Austritts vor dem Zeitpunkt
der zehelnäfigen Erneuerung an deren Stelle gewählt wor —

den ſein , treten mit der Hälfte der grundherrlichen Abgeord —
neten gleichzeitig aus . ( Durch§2des Geſetzes vom 5. Auguſt 1841 ,
Reg. ⸗Bl. Nr . XXV. , Seite 213 , beigefügter Zuſatz . )

§ 32 . Die Zahl der vom Großherzog ernannten Mit —

glieder der Erſten Kammer darf niemals acht Perſonen über —

ſteigen .
§ 33 . Die Zweite Kammer beſteht aus 63 Abgeordneten

der Städte und Aemter nach der dieſer Verfaſſungs - Urkunde
angehängten Wertheitungslife⸗

§ 34 . Dieſe Abgeordneten werden von erwählten Wahl —
männern

§ 35 . Wer wirkliches Mitglied der Erſten Kammer oder

bei der Wahl der Grundherren ſtimmfähig oder wählbar iſt ,
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kann weder bei Ernennung der Wahlmänner ein Stimmrecht
ausüben , noch als Wahlmann oder Abgeordneter der Städte

und Aemter gewählt werden .

§ 36 . ( Nach der jetzigen , durch das Geſetz vom 21. Dezember
1869 , Geſetzes - und Verordnungsblatt Nr. XXXVVII , Seite 571 feſt⸗
geſetzten Faſſung . ) Alle übrigen Staatsbürger , welche das fünf
und zwanzigſte Lebensjahr zurückgelegt und in dem Wahl —
bezirke ihren Wohnſitz haben , ſind — vorbehaltlich der be —

ſonderen geſetzlichen Ausnahmen — bei der Wahl der Wahl —
männer ſtimmfähig und wählbar . “)

§ 37 . ( Nach der jetzigen , durch die Geſetze vom 17. Februar 1849 ,
Reg. ⸗Bl. Nr . VII , Seite 75, vom 21. October 1867 , Reg. - Bl . Nr . XLVII ,
Seite 423 und vom 21. Dezember 1869 , Geſetzes - und Verordnungsblatt
Nr . XXXVVII , Seite 571 , feſtgeſetzten Faſſung . ) Zum Abgeordneten
kann ohne Rückſicht auf Wohnort ernannt werden jeder Staats —

bürger , der das 30te Lebensjahr vollendet hat , und die Wähl —
barkeit zum Wahlmann beſitzt.

Landes⸗ , Standes - und Grundherrliche Bezirks - Beamte ,
Pfarrer , Phyſici und andere geiſtliche oder weltliche Local —

diener können als Abgeordnete nicht von den Wahlbezirken
gewählt werden , wozu ihr Amtsbezirk gehört . ““)

§ 38 . ( Nach der jetzigen , durch das Geſetz vom 16. April 1870 ,
Geſetzes - und Verordnungs - Blatt Nr . XXV , Seite 299 , feſtgeſetzten
Faſſung . ) Die Abgeordneten der Städte und Aemter werden

) Die urſprüngliche Faſſung des § 36 lautete : Alle übrigen Staats —
bürger , die das 25ſte Lebensjahr zurückgelegt haben , im Wahldiſtrict als
Bürger angeſeſſen ſind , oder ein öffentliches Amt bekleiden , ſind bei der
Wahl der Wahlmänner ſtimmfähig und wählbar .

**) Die urſprüngliche Faſſung des § 37 lautete :
„ Zum Abgeordneten kann ernannt werden , ohne Rückſicht auf

Wohnort , jeder durch den § 35 nicht ausgeſchloſſene Staatsbürger ,
der

1) einer der drei chriſtlichen Confeſſionen angehört ,
2) das 3ö0te Lebensjahr zurückgelegt hat , und

3) in dem Grund⸗ , Häuſer - und Gewerbſteuer - Cataſter wenigſtens
mit einem Capital von 10,000 Gulden eingetragen iſt , oder eine
jährliche lebenslängliche Rente von wenigſtens 1500 Gulden von einem
Stamm⸗ oder Lehengutsbeſitze , oder eine fixe ſtändige Beſoldung oder
Kirchenpfründe von gleichem Betrag als Staats - oder Kirchendiener
bezieht , auch in dieſen beiden letztern Fällen wenigſtens irgend eine
directe Steuer aus Eigenthum zahlt .

Landes - , Standes - und Grundherrliche Bezirks - Beamte , Pfarrer ,
Phyſici und andere geiſtliche oder weltliche Localdiener können als
Abgeordnete nicht von den Wahlbezirken gewählt werden , wozu ihr
Amtsbezirk gehört . “
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auf vier Jahre gewählt . Sie werden alle zwei Jahre zur

Hälfte erneuert . “)
§ 39 . Jede neue Wahl eines Abgeordneten , die wegen

Auflöſung der Verſammlung oder wegen des regelmäßigen
Austritts eines Mitglieds nöthig wird , zieht eine neue Wahl
der Wahlmänner nach ſich .

§ 40 . Jeder Austretende iſt wieder wählbar .
§ 40a . ( Neu in die Verfaſſung aufgenommen , durch das Geſetz

vom 21. December 1869 , Geſetzes - und Verordnungs - Blatt Nr . XXXVII ,

Seite 571 . ) Wenn ein durch Wahl ernanntes Mitglied einer

Kammer ein beſoldetes Staatsamt annimmt oder im Staats⸗

dienſt in ein Amt eintritt , mit welchem ein höherer Rang
oder ein höherer Gehalt verbunden iſt , ſo verliert er Sitz

und Stimme in der Kammer und kann ſeine Stelle in der —

ſelben nur durch neue Wahl wieder erlangen .

§ 41 . Jede Kammer erkennt über die ſtreitigen Wahlen
der ihr angehörigen Mitglieder .

§ 42 . Der Großherzog ruft die Stände zuſammen , ver —

tagt ſie und kann ſie auflöſen .
§ 43 . Die Auflöſung der Stände bewirkt , daß alle durch

Wahl ernannte Mitglieder der Erſten und Zweiten Kammer ,

die Abgeordneten der Grundherren , der Univerſitäten und der

Städte und Aemter ihre Eigenſchaft verlieren .

§ 44 . Erfolgt die Auflöſung , ehe der Gegenſtand der

Berathung erſchöpft iſt , ſo muß längſtens innerhalb drei
Monaten zu einer neuen Wahl geſchritten werden .

8§845. ( Nach der jetzigen , durch das Geſetz vom 21. Dezember 1869 ,

Geſetzes - und Verordnungs - Blatt Nr . XXXVII , Seite 572 , feſtgeſetzten
Faſſung . ) Der Großherzog ernennt für jeden Landtag den

Präſidenten der Erſten Kammer ; die Zweite Kammer wählt
ſelbſt ihren Präſidenten . ““)

§ 46 . Alle zwei Jahre muß eine Ständeverſammlung
ſtattfinden .

§ 47 . Die Mitglieder beider Kammern können ihr Stimm —

recht nicht anders als in Perſon ausüben .

„) Die urſprüngliche Faſſung des § 38 lautete : Die Abgeordneten
der Städte und Aemter werden auf acht Jahre ernannt , und ſo, daß die

Kammer alle zwei Jahre zu einem Viertel erneuert wird .

) Die urſprüngliche Faſſung des § 45 lautete : Der Großherzog
ernennt für jeden Landtag den Präſidenten der Erſten Kammer ; die

Zweite Kammer wählt für die Präſidenten - Stelle drei Candidaten , wovon

der Großherzog für die Dauer der Verſammlung Einen beſtätigt .



14 Verfaſſungs - Urkunde .

§ 48 . Die Ständeglieder ſind berufen , über die Gegen —
ſtände ihrer Berathungen nach eigener Ueberzeugung abzuſtim —
men . Sie dürfen von ihren Committenten keine Inſtructionen
annehmen .

§ 48a . Kein Kammermitglied kann wegen ſeiner Ab —

ſtimmungen oder wegen ſeiner Aeußerungen bei Kammerz ,
Abtheilungs - und Commiſſionsverhandlungen anders als nach
Maßgabe der Geſchäftsordnung der Kammer zur Verant —

wortung gezogen werden .

Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den

öffentlichen Sitzungen beider Kammern bleiben von jeder
Verantwortlichkeit frei . ( Durch das Geſetz vom 21. October 1867 ,
Reg. ⸗Bl. Nr. XLVII , Seite 423 beigefügter Zuſatz - Paragraph . )

§ 49 . Kein Ständeglied kann während der Dauer der

Verſammlung , ohne ausdrückliche Erlaubniß der Kammer ,
wozu es gehört , verhaftet werden ; den Fall der Ergreifung
auf friſcher That bei begangenen peinlichen Verbrechen aus —

genommen .
§ 50 . Die Stände können ſich nur mit den nach gegen —

wärtigem Grundgeſetz zu ihrer Berathung geeigneten , oder
vom Großherzog beſonders an ſie gebrachten Gegenſtänden

beſchäftigen . 8

§ 51 . Es beſteht ein ſtändiſcher Ausſchuß aus dem Prä —
ſidenten der letzten Sitzung und drei andern Mitgliedern der

Erſten und ſechs Mitgliedern der Zweiten Kammer , deſſen
Wirkſamkeit auf den namentlich in dieſer Urkunde ausge —
drückten Fall oder auf die von dem letzten Landtag mit Ge —

nehmigung des Großherzogs an ihn gewieſenen Gegenſtände
beſchränkt iſt .

Dieſer Ausſchuß wird vor dem Schluſſe des Landtags ,
auch bei jeder Vertagung deſſelben , in beiden Kammern durch
relative Stimmenmehrheit gewählt . Jede Auflöſung des

Landtags zieht auch die Auflöſung des , wenn gleich ſchon
gewählten , Ausſchuſſes nach ſich.

§ 52 . Die Kammern können ſich weder eigenmächtig ver —

ſammeln , noch nach erfolgter Auflöſung oder Vertagung bei —

ſammen bleiben und berathſchlagen .

FRERRRRRr
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IV .

Wirkſamkeit der Stände .

§ 53 . Ohne Zuſtimmung der Stände kann keine Auf—
lage ausgeſchrieben und erhoben werden .

§ 54 . Das Auflagengeſetz wird in der Regel für zwei

Jahre gegeben . Solche Auflagen jedoch, mit denen auflängere
Zeit abgeſchloſſene Verträge in unmittelbarer Verbindung
ſtehen, können vor Ablauf des betreffenden Contractes nicht
abgeändert werden .

§ 55 . Mit dem Entwurf des Auflagengeſetzes wird das

Staats⸗Budget und eine detaillirte Ueberſicht über die Ver⸗

wendung der verwilligten Gelder von den frühern Etats —

Jahren übergeben . Es darf darin kein Poſten für geheime
Ausgaben vorkommen , wofür nicht eine ſchriftliche , von einem

Mitglied des Staats - Miniſteriums contraſignirte , Verſiche —
rung des Großherzogs beigebracht wird , daß die Summe zum

wahren Beſten des Landes verwendet worden ſei, oder ver —

wendet werden ſolle .
§ 56 . Die Stände können die Bewilligung der Steuern

nicht an Bedingungen knüpfen .
§ 57 . Ohne Zuſtimmung der Stände kann kein Anlehen

gültig gemacht werden . Ausgenommen ſind die Anlehen , wo⸗

durch etatsmäßige Einnahmen zu etatsmäßigen Ausgaben nur

antieipirt werden , ſo wie die Geldaufnahmen der Amorti —

ſationscaſſe , zu denen ſie , vermöge ihres Fundations⸗Geſetzes,
ermächtigt iſt .

Für Fälle eines außerordentlichen unvorhergeſehenen
dringenden Staatsbedürfniſſes , deſſen Betrag mit den Koſten

einer außerordentlichen Verſammlung der Stände nicht im

Verhältniß ſteht , und wozu das Credit - Votum der Stände
nicht reicht , iſt die Zuſtimmung der Mehrheit des Aus —

ſchuſſes hinreichend , eine Geld - Aufnahme gültig zu machen.
Dem nächſten Landtag werden die gepflogenen Verhandlungen
vorgelegt .

§ 58 . Es darf keine Domäne ohne Zuſtimmung der

Stände veräußert werden . Ausgenommen ſind die zu Schul⸗

dentilgungen bereits beſchloſſenen Veräußerungen , Ablöſungen
von Lehen, Erbbeſtänden , Gülten , Zinſen , Frohndienſten ,
Verkäufe von entbehrlichen Gebäuden , von Gütern und Ge⸗
fällen, die in benachbarten Staaten gelegen ſind , und alle
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Veräußerungen , die aus ſtaatswirthſchaftlichen Rückſichten
zur Beförderung der Landes - Cultur oder zur Aufhebung
einer nachtheiligen eigenen Verwaltung geſchehen . Der Er —
lös muß aber zu neuen Erwerbungen verwendet oder der

Schuldentilgungs - Caſſe zur Verzinſung übergeben werden .

Ausgenommen ſind auch Täuſche und Veräußerungen zum
Zweck der Beendigung eines , über Eigenthums - oder Dienſt —
barkeits - Verhältniſſe anhängigen , Rechtsſtreits ; ferner die

Wiedervergebung heimgefallener Thron , Ritter - und Kammer —

lehen während der Zeit der Regierung des Regenten , dem

ſie ſelbſt heimgefallen ſind .
Da durch dieſen und den § 57 der Zweck der pragmati —

ſchen Sanction über Staatsſchulden und Staatsveräußerungen
vom 1. October 1806 und vom 18 . November 1808 voll —

ſtändig erreicht iſt , ſo 5 die Verbindlichkeit derſelben mit

dem Tage auf , wodie Landſtändiſche Verfaſſung in Wirk —

ſamkeit getreten ſein wird .

§ 59 . Ohngeachtet die Domänen nach allgemein aner —
kannten Grundſätzen des Staats - und Fürſtenrechts unſtrei —
tiges Patrimonial - Eigenthum des Regenten und ſeiner Fa —
milie ſind , und Wir ſie auch in dieſer Eigenſchaft , vermöge
obhabender

1181
als Haupt der hiermit aus —

drücklich beſtätigen , ſo wollen Wir dennoch den Ertrag der —

ſelben außer der darauf radicirten Civilliſte und außer an —

dern darauf haftenden Laſten, ſo lang als Wir Uns nicht
durch Herſtellung der Finanzen in dem Stand befinden
werden , Unſere Unterthanen nach Unſerm innigſten Wunſche
zu erleichtern , — der Beſtreitung der Staatslaſten ferner
belaſſen .

Die Civilliſte kann , ohne Zuſtimmung der Stände , nicht

erhöhet , und ohne Bewilligung des Großherzogs niemals ge —
mindert werden .

§ 60 . Jeder , die Finanzen betreffende , Geſetzesentwurf
geht zuerſt an die Zweite Kammer , und kann nur dann ,

wenn er von dieſer angenommen worden , vor die Erſte
Kammer zur Abſtimmung über Annahme oder Nicht - Annahme
im Ganzen ohne alle Abänderung gebracht werden .

§ 61 . Tritt die Mehrheit der Erſten Kammer dem Be —

ſchluß der Zweiten nicht bei , ſo werden die bejahenden und

verneinenden Stimmen beider Wne e' rn zuſammengezählt und

nach der abſoluten Mehrheit ſämmtlicher Stimmen derStünde⸗
Beſchluß gezogen .



Verfaſſungs - Urkunde .

§ 62 . Die alten auch nicht ſtändigen Abgaben dürfen
nach Ablauf der Verwilligungszeit noch ſechs Monate fort
erhoben werden , wenn die Ständeverſammlung aufgeloſet
wird , ehe ein neues Budget zu Stande kommt , oder wenn

ſich die ſtändiſchen Berathungen verzögern .
§ 63 . Bei Rüſtungen zu einem Kriege und während der

Dauer eines Kriegs kann der Großherzog , zur ſchleunigen
und wirkſamen Erfüllung ſeiner Bundespflichten , auch vor

eingeholter Zuſtimmung der Stände , gültige Staatsanlehen
machen oder Kriegsſteuern ausſchreiben . Für dieſen Fall
wird den Ständen eine nähere Einſicht und Mitwirkung in

der Verwaltung in der Art eingeräumt :
1. daß der alsdann zuſammenzuberufende Ausſchuß zwei

Mitglieder an die Miniſterien der Finanzen und des

Kriegs und einen Commiſſär zur Kriegs - Caſſe ab —

ordnen darf , um darauf zu wachen , daß die zu Kriegs —
zwecken erhobenen Gelder auch wirklich und ausſchließ —
lich zu dieſem Zwecke verwendet werden , und daß
derſelbe

2. zu der jeweils , wegen Kriegspräſtationen aller Art

aufzuſtellenden Kriegs - Commiſſion eben ſo viele Mit⸗

glieder abzugeben hat , als der Großherzog , ohne den

Vorſtand zu rechnen , zur Leitung des Marſch - , Ver —

pflegungs - und Lieferungsweſens ernennt . Auch ſoll
der Ausſchuß das Recht haben , zu gleichem Zweck einer

jeden Provinzial - Behörde , aus der Zahl der in dem

Provinzbezirk wohnenden Ständeglieder , zwei Abgeord —
nete beizugeben .

§ 64 . Kein Geſetz , das die Verfaſſungsurkunde ergänzt ,
erläutert , oder abändert , darf ohne Zuſtimmung einer Mehr —
heit von ) der anweſenden Ständeglieder einer jeden der

beiden Kammern gegeben werden .

§ 65 . Zu allen andern , die Freiheit der Perſonen oder

das Eigenthum der Staatsangehörigen betreffenden allge —
meinen neuen Landesgeſetzen , oder zur Abänderung oder

authentiſchen Erklärung der beſtehenden , iſt die Zuſtimmung
der abſoluten Mehrheit einer jeden der beiden Kammern er⸗

forderlich .
8 654 . ( Neu in die Verfaſſung aufgenommen , durch das Geſetz

vom 21. December 1869 , Geſetzes - und Verordnungs - Blatt Nr. XXXVII . ,
Scite 572 . ) Das Recht , Geſetze vorzuſchlagen , ſteht dem Groß —
herzog, ſowie jeder Kammer zu .
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§ 66 . Der Großherzog beſtätigt und promulgirt die Ge⸗

ſetze , erläßt die zu deren Vollzug und Handhabung erforder⸗
lichen — die aus dem Aufſichts⸗ und Verwaltungs - Recht ab⸗

fließenden — und alle für die Sicherheit des Staats nöthi⸗

gen Verfügungen , Reglements und allgemeinen Verordnungen .

Er erläßt auch ſolche, ihrer Natur nach zwar zur ſtändiſchen

Berathung geeignete , aber durch das Staatswohl dringend

gebotene Verordnungen , deren vorübergehender Zweck durch

jede Verzögerung vereitelt würde .

§ 67 . ( Nach der jetzigen , durch das Geſetz vom 20. Februar 1868 ,

Reg. ⸗Bl. Nr . XXI . , Seite 345 feſtgeſetzten Faſſung . ) Die Kammern

haben das Recht der Vorſtellung und Beſchwerde ; Verord —

nungen , worinnen Beſtimmungen eingefloſſen , wodurch ſie

ihr Zuſtimmungsrecht für gekränkt erachten , ſollen auf ihre

erhodene gegründete Beſchwerde ſogleich außer Wirkſamkeit

geſetzt werden . Sie können den Großherzog unter Angabe

der Gründe um den Vorſchlag eines Geſetzes bitten . Sie

haben das Recht, Mißbräuche in der Verwaltung , die zu

ihrer Kenntniß gelangen , der Regierung anzuzeigen .
Beſchwerden einzelner Staatsbürger über Kränkung in

ihren verfaſſungsmäßigen Gerechtſamen können von den Kam⸗

mern nicht anders als ſchriftlich und nur dann angenommen

werden , wenn der Beſchwerdeführer nachweist , daß er ſich

vergebens an die geeigneten Landesſtellen , und zuletzt an das

Staatsminiſterium um Abhülfe gewendet hat .

Zu Beſchwerden , welche die Beſchuldigung einer Verletzung

der Verfaſſung oder verfaſſungsmäßiger Rechte enthalten , iſt

die Zweite Kammer allein befugt . Jedoch ſteht der Erſten

Kammer daſſelbe Recht der Beſchwerde an den Großherzog

wegen Verletzung ihrer verfaſſungsmäßigen Rechte zu . Die

Beſchlüſſe über derartige Beſchwerden erfordern die im § 67a .

vorgeſchriebene Stimmenmehrheit .
Zu andern Vorſtellungen an den Großherzog ſind beide

Kammern , ſei es in Gemeinſchaft , ſei es jede für ſich allein ,

berechtigt .
Eine Bitte um Vorlage eines Geſetzes darf nur dann von

einer Kammer an den Großherzog gebracht werden , wenn

dieſelbe zuvor der andern Kammer mitgetheilt und dieſer

Gelegenheit gegeben worden iſt , ſich darüber auszuſprechen . “)

*) Der § 67 lautete urſprünglich :
Die Kammern haben das Recht der Vorſtellung und Beſchwerde ;„
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IV . a

Von den Anklagen gegen die Miniſter . “ )

§ 67a . Die Zweite Kammer hat das Recht , die Mi —

niſter und Mitglieder der oberſten Staatsbehörde wegen einer

durch Handlungen oder Unterlaſſungen wiſſentlich oder aus

grober Fahrläſſigkeit begangenen Verletzung der Verfaſſung
oder anerkannt verfaſſungsmäßiger Rechte oder ſchweren Ge —

fährdung der Sicherheit oder Wohlfahrt des Staates förmlich
anzuklagen .

Ein ſolcher Beſchluß erfordert die in den S§ 64 und 74

für Verfaſſungsänderungen vorgeſchriebene Stimmenzahl ; die

Zurücknahme deſſelben kann mit einfacher Stimmenmehrheit
geſchehen .

Das Anklagerecht der Zweiten Kammer wird durch die

Entfernung des Angeklagten vom Dienſte , mag ſie vor oder

nach erhobener Anklage erfolgen , nicht aufgehoben .
Im Falle der Verurtheilung iſt die Entlaſſung des An —

geklagten aus dem Staatsdienſte zu erkennen .

Dieſe Folge der Verurtheilung kann nur auf Antrag oder

mit Zuſtimmung der Stände wieder aufgehoben werden .

Verordnungen , worinnen Beſtimmungen eingefloſſen , wodurch ſie ihr
Zuſtimmungsrecht für gekränkt erachten , ſollen auf ihre erhobene ge⸗
gründete Beſchwerde ſogleich außer Wirkſamkeit geſetzt werden . Sie
können den Großherzog unter Angabe der Gründe um den Vorſchlag
eines Geſetzes bitten . Sie haben das Recht , Mißbräuche in der Ver —
waltung , die zu ihrer Kenntniß gelangen , der Regierung anzuzeigen .
Sie haben das Recht , Miniſter und die Mitglieder der oberſten Staats —⸗
behörden wegen Verletzung der Verfaſſung oder anerkannt verfaſſungs —
mäßiger Rechte förmlich anzuklagen . Ein beſonderes Geſetz ſoll die

Fälle der Anklage , die Grade der Ahndung , die urtheilende Behörde
und die Procedur beſtimmen .

Beſchwerden einzelner Staatsbürger über Kränkung in ihren ver⸗
faſſungsmäßigen Gerechtſamen können von den Kammern nicht anders
als ſchriftlich und nur dann angenommen werden , wenn der Be —

ſchwerdeführer nachweist , daß er ſich vergebens an die geeigneten
Landesſtellen , und zuletzt an das Staats - Miniſterium um Abhülfe
gewendet hat .

Keine Vorſtellung , Beſchwerde oder Anklage kann an den Groß⸗
herzog gebracht werden , ohne Zuſtimmung der Mehrheit einer jeden
der beiden Kammern . “

*) Die Einſchaltung der § § 67a . bis 67g . beruht auf dem Geſetz
vom 20. Februar 1868 , Reg. ⸗Bl. Nr . XXI . , S. 346 .
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Ueber etwaige Entſchädigungsforderungen ſteht dem Staats⸗

Gerichtshof keine Entſcheidung zu .

§ 67 b. Das Richteramt über die im vorigen Para⸗
graphen erwähnte Anklage übt die Erſte Kammer als Staats⸗

Gerichtshof in Verbindung mit dem Präſidenten des o oberſten
Gerichtshofs und acht weitern Richtern aus , welche aus den

Collegialgerichten durch das Loos bezeichnet und der Erſten
Kammer beigeordnet werden .

Dem Angeklagten und den Vertretern der Anklage ſteht
ein Ablehnungsrecht zu .

Der Präſident der Erſten Kammer hat den Vorſitz . Sein

Stellvertreter iſt der Präſident des oberſten Gerichtshofes .
Das Nähere über die Bildung des Staats - Gerichtshofes ,

ſowie das Verfahren bei demſelben wird durch ein gemeines
Geſetz beſtimmt .

§ 67 c. Wird ein Miniſter oder ein Mitglied der ober⸗

ſten Staatsbehörde beſchuldigt , zugleich mit den in §S 67 a.

erwähnten Verletzungen , oder auch ohne eine ſolche , ein

Staatsverbrechen oder ein gemeines Verbrechen durch Miß —

brauch ſeines Amtes begangen
55

haben , ſo iſt die Zweite
Kammer befugt , zu beantragen , daß der Staats - Gerichtshof
den Beſchuldigten wegen dieſes Vergehens vor das zuſtändige
ordentliche Strafgericht zur Aburtheilung verweiſe .

Dieſer Antrag iſt in den in §S 67 a . vorgeſchriebenen
Formen zu beſchließen und mit der Anklage, wo eine ſolche

ſtattfindet , zu verbinden , andernfalls aber ſelbſtſtändig bei

dem Staatsgerichtshof zu ſtellen .
§ 67 d. Die während der Ständeverſammlung von der

Zweiten Kammer beſchloſſene Anklage wird auch nach der

Vertagung oder dem Schluſſe des Landtages von den er —

wählten Kommiſſären verfolgt und die Erſte Kammer gilt in Be—⸗

ziehung auf dieſen Gegenſtand nicht als vertagt oder geſchloſſen .
Daſſelbe gilt von der Auflöſung der Ständeverſammlung ,

jedoch wird die Schlußverhandlung und Entſcheidung über

die Anklage bis nach Ablauf der in § 44 der Verfaſſungs —
Urkunde feſtgeſetzten Friſt verſchoben .

§ 67 e. Hat zur Zeit der Einberufung einer neuen

Ständeverſammlung der Staats - Gerichtshof das Urtheil noch
nicht gefällt , ſo wird derſelbe neu gebildet und die Zweite
Kammer wählt auf ' s Neue die Commiſſäre zur Vertretung
der Anklage .

Erfolgt jetzt eine abermalige Auflöſung , ſo bleibt die von

FFFP



Verfaſſungs⸗Urkunde . 21

der Zweiten Kammer gewählte Commiſſion zur Vertretung

der Anklage ermächtigt und ebenſo der Staats⸗Gerichtshof in

dem früheren Beſtand .

8§ 67 f. Das Recht der Anklage erliſcht drei Jahre von

dem Zeitpunkte , wo die verletzende Handlung zur Kenntniß

des Landtages gekommen iſt , wenn die Zweite Kammer jenes

Recht nicht wenigſtens durch den Beſchluß , den Antrag auf

Erhebung einer Anklage in Betracht zu ziehen, gewahrt hat .
Die Anklage kann ferner nicht mehr erhoben werden ,

wenn die Mehrheit der Zweiten Kammer jene Handlung ge —

billigt hat.
§ 67 g. Verordnungen und Verfügungen des Großher—

zogs , welche ſich auf die Regierung und Verwaltung des

Landes beziehen, ſind in der Urſchrift von den zuſtimmenden

Mitgliedern der oberſten Staatsbehörde zu unterzeichnen und

gelten nur als vollziehbar , wenn die Ausfertigung von einem

Miniſter gegengezeichnet iſt .

V.

Eröffnung der Ständiſchen Sitzungen , Formen der

Berathungen .

§ 68 . Jeder Landtag wird in den für dieſen Fall ver⸗

einigten Kammern , vom Großherzog in Perſon , oder von

einem von Ihm ernannten Commiſſär eröffnet und geſchloſſen .

§ 69 . Sämmtliche neu eintretende Mitglieder ſchwören
bei Eröffnung des Landtags folgenden Eid :

Ich ſchwöre Treue dem Großherzog , Gehorſam dem Ge⸗
ſetze , Beobachtung und Aufrechthaltung der Staatsver⸗
faſſung , und in der Ständeverſammlung nur des gan⸗

zen Landes allgemeines Wohl und Beſtes , ohne Rück⸗

ſicht auf beſondere Stände oder Claſſen , nach meiner

innern Ueberzeugung zu berathen : So wahr mir Gott

helfe . “)
§ 70 . Nach der jetzigen , durch das Geſetz vom 21. December 1869 ,

Geſetzes - und Verordnungs - Blatt Nr . XXXVII . , Seite 572 feſtgeſetzten

Faſſung . ) Die Annahme eines Geſetzentwurfs , ſowie die Ab⸗

lehnung eines landesherrlichen Geſetzesvorſchlages können in

jeder Kammer , ſowohl nach ſtattgefundener Vorberathung in

„) Nach Art . 4 des Geſetzes vom 17. Febr . 1849 (ſ . o. ) ſind die ur⸗

ſprünglichen Schlußworte : „ und ſein heiliges Evangelium “ weggefallen.
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einem beſondern Ausſchuſſe , als auch ohne ſolche erfolgen ,
letzteres aber nur auf Grund einer zweimaligen , durch eine

Zwiſchenzeit von mindeſtens drei Tagen getrennten Berathung
und Abſtimmung . Ein von der einen Kammer an die andere

gebrachter Geſetzentwurf oder Vorſchlag irgend einer Art

kann , wenn er nicht Finanzgegenſtände betrifft , mit Verbeſ —
ſerungsvorſchlägen an die andere Kammer zurückgegeben
werden . “ )

§§ 71 , 72 und 73 . ( Siehe Anmerkung . )
§ 74 . ( Nach der jetzigen , durch das Geſetz vom 21. December 1869 ,

Geſetzes - und Verordnungs - Blatt Nr . XXXXVIII , Seite 572 feſtgeſetzten
Faſſung . ) Jeder giltige Beſchluß einer Kammer erfordert ,
wo nicht ausdrücklich eine Ausnahme feſtgeſetzt worden iſt ,
abſolute Stimmenmehrheit bei vollzähliger Verſammlung . Bei

gleicher Stimmenzahl gibt die Stimme des Präſidenten die

Entſcheidung . Tritt der Fall ein , daß in Finanzſachen die
Stimmen beider Kammern zuſammengezählt werden müſſen ,
ſo entſcheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Präſi —
denten der Zweiten Kammer .

Die Stimmenzahl und das Verfahren bei den von den
Kammern vorzunehmenden Wahlen wird unbeſchadet der

in § 51 der Verfaſſungs⸗Urkunde enthaltenen Vorſchrift durch
die Geſchäftsordnungen geregelt .

Die Erſte Kammer wird durch die Anweſenheit von 10 ,
die Zweite durch die Anweſenheit von 35 Mitgliedern , ein —

ſchließlich der Präſidenten , vollzählig . Zur giltigen Be —

) Artikel 70 lautete in der urſprünglichen Faſſung : Kein Landes —⸗
herrlicher Antrag kann zur Discuſſion und Abſtimmung gebracht werden ,
bevor er nicht in beſondern Commiſſionen erörtert und darüber Vortrag
erſtattet worden iſt .

) Artikel 71, 72 und 73, welche lauteten :
„ § 71 . Die Landesherrlichen Commiſſarien treten zur vorläufigen

Erörterung der Entwürfe mit ſtändiſchen Commiſſarien zuſammen , ſo
oft es von der einen oder andern Seite für nothwendig erachtet wird . Keine
weſentliche Abänderung in einem Geſetzentwurf kann getroffen werden , die
nicht mit den Landesherrlichen Commiſſarien in einem ſolchen gemein
ſchaftlichen Zuſammentritt erörtert worden iſt .

§ 72 . Die Kammern können einen zum Vortrag gebrachten Entwurf
nochmals an die Commiſſionen zurückweiſen .

§ 73 . Ein von der einen Kammer an die andere gebrachter Geſetzes —
entwurf oder Vorſchlag irgend einer Art kann , wenn er nicht Finanz - Gegen⸗
ſtände betrifft mit Verbeſſerungs - Vorſchlägen , die in einer Commiſſion nach
§ 71 erörtert worden , an die andere Kammer zurückgegeben werden . “

ſind durch das Geſetz vom 21. December 1869 , Geſetzes - und Verord —
nungs⸗Blatt vom gleichen Tage Nr. XXXVII. , Seite 572 aufgehoben worden .
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rathſchlagung über die Abänderung der Verfaſſung wird in

beiden Kammern die Anweſenheit von / der Mitglieder

erfordert .
(Hinſichtlich der Auslegung des § 74 beſtimmt das Geſetz vom 17.

Juni 1862 , Reg. ⸗Bl. Nr . XXVIII . , S . 233 :

„ Die in § 27 , Abſatz 1, 2 und 3der Verfaſſungs —⸗

Urkunde genannten Mitglieder der Erſten Kammer der

Landſtände ſind derjenigen Zahl von Anweſenden , welche

der § 74 zur giltigen Berathſchlagung über die Ab —

änderung der Verfaſſung vorſchreibt , nur inſofern bei⸗

zurechnen , als ſie an dem betreffenden Landtage Theil

nehmen. “) “)
§ 75 . ( Vach der jetzigen , durch das Geſetz vom 21. December 1869

Geſetzes - und Verordnungs⸗Blatt Nr . XXVII . , Seite 572 feſtgeſetzten

Faſſung . ) Die beiden Kammern können nicht zuſammentreten ,

ſie beſchränken ſich in ihrem Verhältniß zu einander auf die

gegenſeitige Mittheilung ihrer Beſchlüſſe .
Sie ſtehen nur mit dem Großherzoglichen Staats⸗Mini⸗

ſterium in unmittelbarer Geſchäftsberührung ; ſie können keine

Verfügungen treffen oder Bekanntmachungen irgend einer

Art erlaſſen .
Deputationen dürfen ſie nur , jede beſonders , nach ein⸗

geholter Erlaubniß , an den Großherzog abordnen . “ )

§ 76 . Nach der jetzigen , durch das Geſetz vom 21. December 1869

Geſetzes - und Verordnungs⸗Blatt Nr . XXXVII . , Seite 573 feſtgeſetzten

Faſſung . ) Die Miniſter und Mitglieder des Staatsmini⸗

ſteriums und Großherzoglichen Commiſſarien haben jederzeit

bei öffentlicher und geheimer Sitzung der Kammern Zutritt

und müſſen bei allen Discuſſionen gehört werden , wenn ſie
es verlangen .

Wenn eine Vorberathung in einem beſondern Ausſchuß

ſtattfindet , ſo treten zur vorläufigen Erörterung der Entwürfe

die landesherrlichen Commiſſarien mit den ſtändiſchen Aus⸗

ſchüſſen zuſammen , ſo oft es von der einen oder andern Seite

) Abſatz 2 des § 74 lautete in urſprünglicher Faſſung : Man ſtimmt

ab mit lauter Stimme und den Worten : Einverſtanden ! oder Nichteinver⸗

ſtanden ! Nur bei der Wahl der Candidaten für die Präſidentenſtelle der

Zweiten Kammer , — der Ausſchußglieder und der Glieder der Commiſ⸗

ſionen , entſcheidet relative Stimmenmehrheit bei Geheimer Stimmgebung .

1%) Abſatz 1 des § 75 lautete in urſprünglicher Faſſung : Die beiden

Kammern können weder im Ganzen noch durch Commiſſionen zuſammen⸗

treten ; ſie beſchränken ſich in ihrem Verhältniß zu einander auf die gegen⸗

ſeitige Mittheilung ihrer Beſchlüſſe .
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für nothwendig erachtet wird . Keine weſentliche Abänderung
in einem Geſetzentwurf kann getroffen werden , die nicht mit
den Landesherrlichen Commiſſarien in einem ſolchen gemein —
ſchaftlichen Zuſammentritt erörtert worden iſt . )

§ 77 . Nur den Landesherrlichen Commiſſarien und den
Mitgliedern der ſtändiſchen Commiſſionen wird geſtattet , ge⸗
ſchriebene Reden abzuleſen ; allen übrigen Mitgliedern ſind
blos mündliche Vorträge geſtattet .

§ 78 . Die Sitzungen beider Kammern ſind öffentlich .
Sie werden geheim auf das Begehren der Regierungs - Com⸗
miſſarien , bei Eröffnungen , für welche ſie die Geheimhaltung
nöthig erachten , und auf das Begehren von drei Mitgliedern ,denen nach dem Abtritt der Zuhörer aber wenigſtens der
Mitglieder über die Nothwendigkeit der geheimen Berathung
beitreten muß .

§ 79 . ( Nach der jetzigen , durch die Geſetze vom 5. Auguſt 1841,%Reg. ⸗Bl. Nr . XXV , Seite 213 und vom 16. April 1870 , Geſetzes - und Ver⸗
ordnungs⸗Blatt Nr . XXV , Seite 2099 feſtgeſetzten Faſſung . ) Nachjeder
Geſammterneuerung der Kammern , im Fall des § 43 der
Verfaſſungs⸗Urkunde ,wird auf dem erſten Landtage die Reihen —
folge des regelmäßigen Austritts der Abgeordneten der Grund —
herren , Städte und Aemter durch das Loos ein - für allemal
bis zu einer wieder eintretenden Geſammterneuerung beſtimmt .

Von den Abgeordneten der Städte und Aemter ſollenerſtmals nur 31 und in der zweiten Periode 32 Mitglieder
austreten .

Die theilweiſe Erneuerung geſchieht jeweils am 1. Juli
des zweiten Jahres einer Budgetperiode , und nach einer Ge —
ſammterneuerung der Kammern der erſte theilweiſe Austritt
der grundherrlichen Abgeordneten am 1. Juli des vierten ,
der erſte theilweiſe Austritt der Abgeordneten der Städte
und Aemter aber am 1. Juli des zweiten Jahres , überall
unter der Vorausſetzung , daß an dieſem Tage die Kammern
weder zu einem ordentlichen , noch zu einem außerordentlichen
Landtage verſammelt ſind .

) die urſprüngliche Faſſung des § 76 lautete : Die Miniſterund Mitglieder des Staats⸗Miniſteriums und Großherzoglichen Comiſ —ſarien haben jederzeit bei öffentlicher und geheimer Sitzung Zutritt in
jeder Kammer , und müſſen bei allen Discuſſionen gehört werden , wennſie es verlangen . Nur bei der Abſtimmung treten ſie ab , wenn ſie nichtMitglieder der Kammer ſind . Nach ihrem Abtritt dürfen die Discuſ⸗ſionen nicht wieder aufgenommen werden .

FFFP
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Niemals jedoch darf ein ſolcher , noch der vorigen Periode
angehöriger Landtag das Budget auch für die folgende vo —

tiren , ſondern es muß hierzu der regelmäßig zur Hälfte er —

neuerte berufen werden . Findet die Auflöſung einer Stände —

verſammlung vor Bewilligung des der laufenden Landtags —

Periode angehörenden Budgets ſtatt , ſo wird die Dauer ihrer
Sitzung dem neu einzuberufenden Landtage eingerechnet , ſo

daß die erſte Hälfte der grundherrlichen Abgeordneten und

der Mitglieder der zweiten Kammer mit dem 30 . Juni des

nämlichen Jahres austritt , an welchem der betreffende Theil
der Mitglieder der aufgelösten Kammer hätte austreten

müſſen.
Findet dagegen die Auflöſung erſt nach Bewilligung des

betreffenden Budgets ſtatt , ſo wird die bis zur regelmäßigen
nächſten Erneuerung noch verlaufende Zeit der neu einzu —

berufenden Ständeverſammlung nicht eingerechnet ; ſondern es

dauert die Vollmacht der Letzteren ſo lange fort , als wäre

ſie erſt im Zeitpunkt jener regelmäßigen ( theilweiſen ) Er⸗

neuerung berufen worden . “ )
§ 80 . Bei der erſten Wahlhandlung erkennt über alle , wegen

Giltigkeit der Wahlen entſtehenden , Streitigkeiten die Landesherrliche

Central⸗Commiſſion , die mit der erſten Vollziehung des Conſtitutions⸗

Geſetzes beauftragt werden wird .

§ 81. Die Zeit der Eröffnung des Erſten Landtags wird auf
den Erſten Februar 1819 feſtgeſetzt .

§ 82. Der zur Zeit der Eröffnung des Erſten Landtags , wo
die Conſtitution in Wirkſamkeit tritt , beſtehende Zuſtand in allen

Zweigen der Verwaltung und Geſetzgebung dauert fort , bis die erſte

Verabſchiedung mit dem Landtage in den Gegenſtänden , die ſich dazu

eignen , getroffen ſein wird .

Insbeſondere wird das erſte Budget bis zur Vereinbarung mit

den Ständen proviſoriſch in Vollzug geſetzt .
§ 83. Gegenwärtige Verfaſſung wird unter die Garantie des

deutſchen Bundes geſtellt .

„) Die urſprüngliche Faſſung des § 79 lautete : „ Die Reihenfolge ,
wornach die Abgeordneten der Grundherren und der Städte und Aemter
aus der Verſammlung austreten , wird auf dem erſten Landtage für die

einzelnen Wahlbezirke ein - für allemal durch das Loos beſtimmt . Die

Hälfte der Grundherrlichen Abgeordneten tritt im Jahr 1823 aus , und

dann alle vier Jahre wieder die Hälfte . Im Jahr 1821 tritt / der

Abgeordneten der Städte und Aemter und dann alle zwei Jahre wieder

/ aus . “
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